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inIhrerEmail vom 16.Januar2019 bittenSieunter Berufungaufdas

Informationsfreiheitsgesetzdes Bundes (IFG)um Übersendung aller

Informationen,die das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) vor dem

öffentlichenBekanntwerden der sogenannten „Cum-Fake-Deals“im

November 2018 zu diesem Thema erhaltenhat.Insbesonderedieim

Januar und November 2016 von der US-BörsenaufsichtSEC erhaltenen

Informationen, wie sie im folgenden Artikel beschrieben sind

(https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/steuergeschaefte-bafin-

wuste-seit-zwei-jahren--von-cum-fake/23870158.htm!]).

Bescheid

ÜberIhren Antragentscheideichnach$1Abs.1. 1 IFGwiefolgt:

1. IhrAntragwird abgelehnt.

2. DieserBescheidergehtgebührenfrei.
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Begründung:

Zu 1.)

Nach $ 1 Abs. 1 Satz 1 IFG hat jeder nach Maßgabe des IFG einen An-

spruch gegenüber den Behörden des Bundes auf Zugang zu amtlichen

Informationen. Bei amtlichen Informationen handelt es sich nach der

Legaldefinition in $ 2 Nr. 1 IFG um jede amtlichen Zwecken dienende

Aufzeichnung, unabhängig von der Art ihrer Speicherung. Nur Entwürfe

und Notizen, die nicht Bestandteil eines Vorgangs werdensollen, gehö-

ren nicht dazu. Amtlichen Zwecken dient alles, was eine Behörde zur

Erfüllung ihrer Aufgabe gespeichert hat und worübersie die rechtliche

Verfügungsgewalt hat (vgl. VG Berlin, Urteil vom 30. August 2016 - 2 K

37.15 -, Rn. 22; Hessischer Verwaltungsgerichtshof, Urteil vom 30. Juli

2015-6 A 1998/13 -, Rn. 30; Jastrow/Schlatmann,IFG, $ 2 Rn. 9). Nach

$ 1 Abs. 2 IFG kann die Behörde Auskunft erteilen, Akteneinsicht ge-

währen oder Informationen in sonstiger Weise zur verklsune stellen.

Der Anspruch auf Informationszugangerfasst allerdings nur solcheIn-

formationen bzw. Unterlagen, die bei der Behörde tatsächlich vorhan-

den sind. Die Behördetrifft keine Informationsbeschaffungspflicht, und

sie ist nicht gehalten, begehrte Informationen durch Untersuchungen

erst zu generieren. Allein die Addition gleichartiger Informationenist

aber keine vom Informationsanspruch nicht umfasste inhaltliche Aufbe-

reitung von Informationen (BVerwG, Urteil vom 27. November 2014 -

BVerwG 720.12 = BVerwGeE 151, TI > jurs Rn.237),

Die Darstellung in der Presse entspricht nicht den tatsächlichen Gege-

benheiten. Die Prüfungen des zuständigen Fachreferats haben ergeben,

dass weder im Januar noch im November 2016 dem BZSt seitens der

US-Börsenaufsicht SEC derartige Unterlagen zugesandt wurden.



Bundeszentralamt

fürSteuern

Seite 3von 5

GleichwohllassensichPassagendes von Ihnenzitierten Artikelsaus

dem Tagesspiegelder Antwort der BundesregierungaufdieKleineAn-

frage der Abgeordneten Dr. ███████Toncar, ChristianDürr, Frank

Schäffler,weitererAbgeordneterund der Fraktionder FDP - Drucksa-

che 19/6550 - Mutmaßliche Mehrfacherstattungvon Kapitalertrag-

steuererstattung mittels „Phantom-Aktien“ zuordnen (vgl. BTDrs.

19/7265 Frage4).

„Das BundeszentralamtfürSteuernhat im November 2018 von den

Vergleichsvereinbarungenerfahren,dieGegenstandder Berichterstat-

tung waren.

Ende 2016 hatteeseineallgemeingehalteneInformationdarübererhal-

ten, dass de SEC Untersuchungen im Zusammenhang mit American

DepositaryReceipts(ADR) durchführt.Danach erhieltes im Zusam-

menhang miteinem Ermittlungsverfahrenim September2017 Kenntnis

über eineinterneUntersuchungeiner Bank zurPraxisderAusgabe von

ADRs. DiesesErmittlungsverfahrenistnoch nichtabgeschlossen.Das

Bundeszentralamtfür Steuernistan den weiterenErmittlungenbetei-

ligt.Darüber hinaus ist im Zusammenhang mit Ermittlungenzu

Cum/Ex-Gestaltungenaufgefallen,dass fürDividendenzuflussjahrebis

2011 eineAbwandlung zum Cum-/Ex-Modellduch unterNutzung von

vorabausgegebenenADRs möglichgewesensein könnte.“

Im Übrigenkann IhremAntrag aufÜbersendungaller Informationen,

die das BZSt vor dem öffentlichenBekanntwerden der sogenannten

„Cum-Fake-Deals“ im November 2018 zu diesem Thema erhalten habe,

- nichtentsprochen werden.

Der Informationsanspruchbeziehtsichnur aufvorhandene Bestände

von amtlichen Aufzeichnungen, für die sich die Zuordnungsmerkmale
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aus dem gestellten Antrag unabhängig vom Aufwand der Zusammen-

stellung der amtlichen Aufzeichnungen ohne weitere Auslegung er-

schließen lassen. Aus dem Antrag müssen sich somit die Art, der Um-

fang und das Ziel der begehrten Information bestimmenlassen. Anträge,

aufgrund derer die Behörde erst eine Rechtsanwendung durchführen

oder die Klärung einer Rechtsfrage vornehmen muss, damit die begehr-

-te Information bestimmt werdenkann,richten sich nicht mehr auf bei

einer Behörde vorhandeneInformationen(vgl. VG Frankfurt, Urteil vom

23. Januar 2008 - 7 E 1487/07 - Rn. 30).

Bei den ADRs geht es um spezielle Papiere, die von Banken ausgestellt

und in den USA stellvertretend für ausländische Aktien gehandelt wer-

den. Normalerweise muss jedem ADR-Papier eine echte Aktie zugrunde

liegen. Bei den Cum-Fake-Deals werdenletztendlich ADR-Papiere her-

ausgegeben, die nicht mit einer echten Aktie hinterlegtsind.

Dem BZSt liegen weder tabellarische Übersichten noch auswertbare

Informationen vor, aus denen hervorgeht, welche ADR-Papiere heraus-

gegeben wurden,die nicht mit einer echten Aktie hinterlegt sind (Cum-

Fake-Deal). Bei den Informationen, die das BZSt aus unterschiedlichen

Quellen wie Vergleichsvereinbarungen, Ermittlungsverfahren, Cum-Ex

Fallgestaltungen oder allgemein gehaltenen Informationenerhalten hat,

handelt es sich zunächst um Auffälligkeiten, die danneiner ins Einzelne

gehendendetaillierten Rechtsprüfung unterzogen werden müssen, ob

es sich überhaupt um einen „Cum-Fake-Deal“ handelt. Aus den Informa-

tionen selbst ergibt sich daher nicht ohne Weiteres, dass es sich um

„Cum-Fake-Deals“ handelt. Mithin handelt es sich geradenicht, um eine

vom Informationsanspruch umfassten Addition gleichartiger Informati-

onen oder „nachträglichen Rekonstruktion“ der Sachinformationen.

Gegenstand des Antragbegehrensist eine von $ 1 Abs. 1 S. 1 IFG nicht

umfasste Informationsbeschaffungspflicht, da das BZSt zunächst kom-
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plizierteRechtsfragen klären muss, um überhaupt die begehrte Infor-

mation erbringen zu können.

Zu 2.)

Der Bescheidergehtals einfacheAuskunftnach $ 10 Abs.1$.2 IFGge-

bührenfrei.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesenBescheidkönnenSie beim BundeszentralamtfürSteuern,

An der Küppe1, 53225 Bonnschriftlich oder zur NiederschriftWider-

sprucheinlegen.

Die FristfürdieErhebung des WiderspruchsbeträgteinenMonat.Sie

beginntmitAblaufdesTages,an dem dieserBescheidbekanntgegeben

wordenist. Bei Zustellungdurch eingeschriebenenBriefoder beiZu-

stellungdurcheinfachenBriefgiltdieBekanntgabedrei Tage nach Auf-

gabe zur Post alsbewirkt,es seidenn, dass der Bescheid nichtoder zu

einem späteren Zeitpunktzugegangenist.

Mit freundlichenGrüßen

Im Auftrag

█████████


